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alt Änderungssatzung 

Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
(Entwässerungssatzung) vom 25.02.2016 in der Fassung der 6. Änderung 
vom 22.12.2022 für das Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO 
AöR 

Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
(Entwässerungssatzung) vom 25.02.2016 in der Fassung der 7. Änderung 
vom 19.12.2023 für das Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO 
AöR 
 

In seiner Sitzung am 23.11.2022 hat der Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb 
TEO AöR folgende Satzung beschlossen. Die Satzung ergeht aufgrund des § 
7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 1, 2, 4 
und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
19.12.2019 (GV. NRW. S. 1029), des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237) sowie des § 65 des Landeswas-
sergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 04.05.2021 (GV. NRW. S. 560, ber. S. 718), in Verbindung 
mit der Satzung der Stadt Telgte sowie der Gemeinden Everswinkel, Ostbe-
vern und Beelen über die interkommunale Anstalt des öffentlichen Rechts 
„Abwasserbetrieb TEO“ in der aktuell geltenden Fassung. 

In seiner Sitzung am 22.11.2023 hat der Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb 
TEO AöR folgende Satzung beschlossen. Die Satzung ergeht aufgrund des § 
7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW 2022, S. 490), der §§ 1, 2, 4 
und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
25.04.2023 (GV. NRW. S. 233), des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) sowie des § 65 des Lan-
deswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470), in Verbindung mit 
der Satzung der Stadt Telgte sowie der Gemeinden Everswinkel, Ostbevern 
und Beelen über die interkommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Abwas-
serbetrieb TEO“ in der aktuell geltenden Fassung. 
 

Artikel I Artikel I 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 

2. Abwasser: 
Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 
54 Abs. 1 WHG. 
 
a) Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-

schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften ver-

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
2. Abwasser: 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 
54 Abs. 1 WHG. 
 

a) Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaft-
lichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte 
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änderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abflie-
ßende Wasser. 

 
 
 

b) Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich 
von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende 
Wasser. 
 

5. Öffentliche Abwasseranlage: 
e) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung ge-

hören Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, die in der Satzung 
der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen im Entsorgungsgebiet der Abwasser-
betrieb TEO AöR geregelt ist. 

 
6. Anschlussleitungen: 

b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten 
Grundstücksgrenze bzw. im Fall des Vorhandenseins eines 
Kontrollschachtes im Gebiet der Gemeinde Ostbevern ab Hin-
terkante Kontrollschacht bis zu dem Gebäude auf dem Grund-
stück, in dem Abwasser anfällt. Zu den Hausanschlussleitungen 
gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäudes 
auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie Schächte 
und Inspektionsöffnungen. Bei Druckentwässerungsnetzen ist 
die Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf dem privaten 
Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 

 

Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Was-
ser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, 
Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten. 
 

b) Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von 
bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser. 

 
5. Öffentliche Abwasseranlage: 
 
e) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung gehören 

Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, die in der Satzung der Ab-
wasserbetrieb TEO AöR über die Entsorgung von Grundstücksentwäs-
serungsanlagen im Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR 
geregelt sind. 

 
6. Anschlussleitungen: 

b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten Grund-
stücksgrenze bzw. im Fall des Vorhandenseins eines Kontrollschachtes 
im Gebiet der Gemeinde Ostbevern ab Hinterkante Kontrollschacht bis 
zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. Zu den 
Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen in und unter der Bo-
denplatte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt 
sowie Schächte und Inspektionsöffnungen. Bei Druckentwässerungs-
netzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf dem privaten 
Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 

 

Artikel II Artikel II 
§ 6 

Begrenzung des Benutzungsrechts 
 

(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer 
nicht eingeleitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 

 

§ 6 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Schmutz-

wasser (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG) und Niederschlagswasser (§ 54 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG) nicht eingeleitet werden, die aufgrund ihrer 
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1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden, 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal ge-

fährden oder gesundheitlich beeinträchtigen, 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktions-

fähigkeit oder Unterhaltung gefährdet, erschweren oder behindern, 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder 

verteuern, 
5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beein-

trächtigen oder verteuern oder 
6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanla-

ge so erheblich stören, dass dadurch die Anforderungen der wasser-
rechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet 

werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen 
oder Verstopfungen in der Kanalisation führen können, 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten 
Behandlungs-  anlagen, 

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbesei-
tigung, insbesondere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, 
Sickerschächten, Schlammfängen, gewerblichen Sammelbehältern 
und Abfälle aus Abscheideranlagen, soweit sie nicht in eine für die-
sen Zweck vorgesehene öffentliche Einleitungsstelle eingeleitet wer-
den, 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die 
nach Übersättigung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden 
werden und zu Abflussbehinderungen führen können, 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen 
Brennwertanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 100 
KW sowie nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwert-
anlagen, 

Inhaltsstoffe 
 

1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden, 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal ge-

fährden oder gesundheitlich beeinträchtigen, 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktions-

fähigkeit oder Unterhaltung gefährdet, erschweren oder behindern, 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder 

verteuern, 
5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beein-

trächtigen oder verteuern oder 
6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanla-

ge so erheblich stören, dass dadurch die Anforderungen der wasser-
rechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet 

werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen 
oder Verstopfungen in der Kanalisation führen können, 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten 
Behandlungs-  anlagen, 

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbesei-
tigung, insbesondere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, 
Sickerschächten, Schlammfängen, gewerblichen Sammelbehältern 
und Abfälle aus Abscheideranlagen, soweit sie nicht in eine für die-
sen Zweck vorgesehene öffentliche Einleitungsstelle eingeleitet wer-
den, 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die 
nach Übersättigung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden 
werden und zu Abflussbehinderungen führen können, 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen 
Brennwertanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 100 
KW sowie nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwert-
anlagen, 
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6. radioaktives Abwasser, 
7. Inhaltsstoffe von Chemietoiletten, die nicht dem Stand der Technik 

entsprechen, soweit diese im Rahmen eines Gewerbebetriebes an-
fallen bzw. gesammelt werden, 

8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Kran-
kenhäusern und medizinischen Instituten, 

9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und 
Jauche, 

10. Silagewasser, 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z.B. 

wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG) 
12. Blut aus Schlachtungen, 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzent-

rationen freisetzen kann, 
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus 

dem explosionsfähige Gas-Luft-Gemische entstehen können, 
15. Emulsionen von Mineralölprodukten und 
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(8) Wer unter Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Vorschrift 

den Verlust der Halbierung der Abwasserangabe (§ 9 Abs. 5 AbwAG) 
verursacht, hat der Abwasserbetrieb TEO AöR den erhöhten Betrag der 
Abwasserabgabe zu erstatten. 

 

6. radioaktives Abwasser, 
7. Inhaltsstoffe von Chemietoiletten, die nicht dem Stand der Technik 

entsprechen, soweit diese im Rahmen eines Gewerbebetriebes an-
fallen bzw. gesammelt werden und soweit diese nicht im Einzelfall 
auf Antrag durch die Abwasserbetrieb TEO AöR schriftlich zugelas-
sen worden sind 

8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Kran-
kenhäusern und medizinischen Instituten, 

9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und 
Jauche, 

10. Silagewasser, 
11. Grund-, Drainage- und sonstiges Wasser, wie z.B. wild abfließendes 

Wasser (§ 37 WHG) 
12.  Kühlwasser, soweit dieses nicht im Einzelfall auf Antrag durch die 

Abwasserbetrieb TEO AöR schriftlich zugelassen worden ist 
13. Blut aus Schlachtungen, 
14. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzent-

rationen freisetzen kann, 
15. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus 

dem explosionsfähige Gas-Luft-Gemische entstehen können, 
16. Emulsionen von Mineralölprodukten und 
17. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 
18. Abwasser aus Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme, soweit die-

ses nicht im Einzelfall auf Antrag durch den Abwasserbetrieb schrift-
lich zugelassen wird 

19. Flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind (§ 55 WHG Abs. 3), soweit 
diese nicht im Einzelfall auf Antrag durch den Abwasserbetrieb 
schriftlich zugelassen worden sind 

20. Einweg-Waschlappen, Einwegwischtücher und sonstige Feuchttücher; 
diese sind über das Restmüllgefäß zu entsorgen. 

 
(8) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, 

soweit die Abwasserbetrieb TEO AöR von der Abwasserbeseitigungs-
pflicht befreit ist. 
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 Artikel III 
§ 7  

Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 
 

(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel- Heiz- oder 
Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öf-
fentliche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider einzuleiten und 
dort zu behandeln. Der/Die Anschlussnehmer*in, auf deren Grundstück 
Rückstände von Fetten aus betrieblicher, gewerblicher oder industrieller 
Nutzung anfallen werden, hat Vorrichtungen zur Abscheidung dieser 
Stoffe aus dem Abwasser einzubauen (Abscheideranlage). Die Ab-
scheideranlagen und ihr Betrieb müssen den allgemeinen anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. Diese werden im Regelfall durch die 
entsprechenden DIN/EN-Normen vorgegeben (DIN 4040 und DIN EN 
1582-2). Der Einsatz biologisch aktiver Mittel im Abscheidesystem ist 
nicht zulässig. 

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Abwasserbe-

trieb TEO AöR eine Vorbehandlung (Vorreinigung) auf dem Grundstück 
des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichtenden und zu betrei-
benden Abscheide- oder sonstigen Vorbehandlungsanlage angeordnet 
werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers für 
die Abwasserbetrieb TEO AöR eine Pflicht zur Vorbehandlung nach 
dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583ff.) 
auslöst. Die vorstehende Vorbehandlungspflicht gilt insbesondere für 
Straßenbaulastträger, die das Straßenoberflächenwasser in die öffentli-
che Abwasseranlage einleiten. 

 
 
 
 
(3) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, 

sind in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu ent-
sorgen und darf der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt wer-
den. Die Abscheideanlagen sind gemäß den anerkannten Regeln der 

§ 7  
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel- Heiz- oder 

Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öf-
fentliche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider einzuleiten und 
dort zu behandeln. Der Anschlussnehmer, auf dessen Grundstück 
Rückstände von Fetten aus betrieblicher, gewerblicher oder industrieller 
Nutzung anfallen werden, hat Vorrichtungen zur Abscheidung dieser 
Stoffe aus dem Abwasser einzubauen (Abscheideranlage). Die Ab-
scheideranlagen und ihr Betrieb müssen den allgemeinen anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. Der Einsatz biologisch aktiver Mittel im 
Abscheidesystem ist nicht zulässig. 

 
 
 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Abwasserbe-

trieb TEO AöR eine Vorbehandlung (Vorreinigung) auf dem Grundstück 
des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichtenden und zu betrei-
benden Abscheide- oder sonstigen Vorbehandlungsanlage angeordnet 
werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers für 
die Abwasserbetrieb TEO AöR eine Pflicht zur Vorbehandlung nach 
dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583ff.) 
auslöst. Die vorstehende Vorbehandlungspflicht gilt auch für Straßen-
baulastträger, die das Straßenoberflächenwasser in die öffentliche Ab-
wasseranlage einleiten. Die öffentliche Abwasserbeseitigungspflicht 
entbindet den nach § 48 LWG NRW abwasserüberlassungspflichtigen 
Anschlussnehmer nicht von der Verantwortung für sein einzuleitendes 
Abwasser. 

 
(3) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, 

sind in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu ent-
sorgen und dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt 
werden. Die Abscheideanlagen sind gemäß den anerkannten Regeln 



Anlage 1 zur SVL TEO 2023/012 

 6 

Technik bzw. DIN-/EN-Normen zu entleeren. Machen besondere Um-
stände (z. B. eine vorzeitige Füllung des Abscheiders) eine außerordent-
liche Entleerung und Reinigung erforderlich, so hat der Anschlussneh-
mer dies sofort selbstständig zu veranlassen. Er haftet für jeden Scha-
den, der durch eine nicht rechtzeitige Entleerung entsteht. Die Abwas-
serbetrieb TEO AöR ist berechtigt, einen Abscheider kostenpflichtig zu 
entleeren, wenn die Notwendigkeit für eine Entleerung vorliegt und der 
Anschlussnehmer diese Entleerung unterlässt. 

 
(4) Die Abscheide- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Be-

trieb müssen den Regeln der Technik und den rechtlichen Anforderun-
gen entsprechen. Die Abwasserbetrieb TEO AöR kann darüberhinaus-
gehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung 
der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentli-
chen Abwasseranlage erforderlich ist. Auf Verlangen der Abwasserbe-
trieb TEO AöR müssen Wartungsberichte und Entsorgungsnachweise 
zum Zweck der Funktionsprüfung und Schutz der öffentlichen Abwas-
seranlagen nach Aufforderung vorgelegt werden. 

 
 
 
 
 
 
(5) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von 

Schlachtabwässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 
(Material der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
müssen durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem 
mit einer maximalen Maschenweite von 2 mm geführt werden. 

 

der Technik bzw. DIN-/EN-Normen zu entleeren. Machen besondere 
Umstände (z. B. eine vorzeitige Füllung des Abscheiders) eine außeror-
dentliche Entleerung und Reinigung erforderlich, so hat der Anschluss-
nehmer dies sofort selbstständig zu veranlassen. Er haftet für jeden 
Schaden, der durch eine nicht rechtzeitige Entleerung entsteht. Die Ab-
wasserbetrieb TEO AöR ist berechtigt, einen Abscheider kostenpflichtig 
zu entleeren, wenn die Notwendigkeit für eine Entleerung vorliegt und 
der Anschlussnehmer diese Entleerung unterlässt. 

 
(4) Die Abscheide- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Be-

trieb müssen den Regeln der Technik und den rechtlichen Anforderun-
gen entsprechen. Die Abwasserbetrieb TEO AöR kann darüberhinaus-
gehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung 
der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentli-
chen Abwasseranlage erforderlich ist.  Für den Abscheider oder die 
sonstige Vorbehandlungsanlage ist durch den Anschlussnehmer ein Be-
triebstagebuch zu führen, indem die jeweiligen Zeitpunkte und Ereignis-
se der durchgeführten Eigenkontrollen, Wartungen und Überprüfungen, 
die Entsorgung entnommener Inhaltsstoffe sowie die Beseitigung even-
tuell festgestellter Mängel zu dokumentieren ist. Auf Verlangen der Ab-
wasserbetrieb TEO AöR ist das Betriebstagebuch zum Zweck der Funk-
tionsprüfung und zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage vorzule-
gen. 

 
(5) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von 

Schlachtabwässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 
(Material der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 
müssen durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem 
mit einer maximalen Maschenweite von 6 mm geführt werden. 

 
Artikel IV Artikel IV 

§ 9  
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und Be-

§ 9 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benut-
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nutzungszwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, 
wenn ihm die Abwasserbeseitigungspflicht durch die zuständige Behör-
de ganz oder teilweise übertragen worden ist.  

 

zungszwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn 
ihm die Abwasserbeseitigungspflicht gem. § 49 Abs. 5 LWG NRW durch 
die zuständige Behörde ganz oder teilweise übertragen worden ist. Die 
Übertragung ist der Abwasserbetrieb TEO AöR durch den Grundstücks-
eigentümer nachzuweisen. 

Artikel V Artikel V 
§ 10 

Nutzung des Niederschlagswassers 
 

(1) Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem 
Grundstück anfallenden Niederschlagswassers als Brauchwasser, so 
hat er dies bei der Abwasserbetrieb TEO AöR anzuzeigen. Für die An-
zeige ist der entsprechende Vordruck „Flächenermittlung für Nieder-
schlagswasser“ der Abwasserbetrieb TEO AöR zu verwenden. Die Ab-
wasserbetrieb TEO AöR kann ihn in diesem Fall unter den Vorausset-
zungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von der Überlassung des 
verwendeten Niederschlagswassers freistellen, wenn die ordnungsge-
mäße Verwendung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück si-
chergestellt ist und ein Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so 
dass eine Überschwemmung von Nachbargrundstücken durch Nieder-
schlagswasser ausgeschlossen werden kann. 

 
 (4) Beabsichtigt der Grundstückseigentümer den Betrieb von Anlagen zur 

Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (z.B. Mulden, 
Rigolen, Schacht-versickerung), so hat er dies bei der Abwasserbetrieb 
TEO AöR anzuzeigen. Für die Anzeige ist der entsprechende Vordruck 
„Flächenermittlung für Niederschlagswasser“ der Abwasserbetrieb TEO 
AöR zu verwenden. Die Abwasserbetrieb TEO AöR kann ihn in diesem 
Fall unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von 
der Überlassung des versickerten Niederschlagswassers freistellen, 
wenn im Weiteren die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds durch ein 
Fachgutachten nachgewiesen ist, eine Abnahmebescheinigung der An-
lange durch ein Fachunternehmen vorliegt und ein Überlauf an die öf-
fentliche Abwasseranlage unter Berücksichtigung der Rückstauebene 
besteht, so dass eine Überschwemmung von angrenzenden Grundstü-

§ 10  
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
(1) Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem 

Grundstück anfallenden Niederschlagswassers als Brauchwasser, so 
hat er dies bei der Abwasserbetrieb TEO AöR anzuzeigen. Für die An-
zeige ist der entsprechende Vordruck „Flächenermittlung für Nieder-
schlagswasser Gewässerunterhaltung“ der Abwasserbetrieb TEO AöR 
zu verwenden. Die Abwasserbetrieb TEO AöR kann ihn in diesem Fall 
unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von 
der Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers freistellen, 
wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Niederschlagswassers 
auf dem Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf an den öffentli-
chen Kanal besteht, so dass eine Überschwemmung von Nachbar-
grundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen werden 
kann. 

 
(4) Beabsichtigt der Grundstückseigentümer den Betrieb von Anlagen zur 

Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (z.B. Mulden, 
Rigolen, Schacht-versickerung), so hat er dies bei der Abwasserbetrieb 
TEO AöR anzuzeigen. Für die Anzeige ist der entsprechende Vordruck 
„Flächenermittlung für Niederschlagswasser Gewässerunterhaltung“ der 
Abwasserbetrieb TEO AöR zu verwenden. Die Abwasserbetrieb TEO 
AöR kann ihn in diesem Fall unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 
4 Satz 3 LWG NRW von der Überlassung des versickerten Nieder-
schlagswassers freistellen, wenn im Weiteren die Versickerungsfähigkeit 
des Untergrunds durch ein Fachgutachten nachgewiesen ist, eine Ab-
nahmebescheinigung der Anlange durch ein Fachunternehmen vorliegt 
und ein Überlauf an die öffentliche Abwasseranlage unter Berücksichti-
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cken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen werden kann. 

 

gung der Rückstauebene besteht, so dass eine Überschwemmung von 
angrenzenden Grundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlos-
sen werden kann. 

Artikel VI  Artikel VI 
§ 11 

Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 
 

(1) Führt die Abwasserbetrieb TEO AöR aus technischen oder wirtschaftli-
chen Gründen die Entwässerung mittels eines Druckentwässerungsnet-
zes durch, hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten auf seinem 
Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung aus-
reichend bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehörige Drucklei-
tung bis zur Grundstücksgrenze herzustellen, zu betreiben, zu unterhal-
ten, Instand zu halten und gegebenenfalls zu ändern und zu erneuern. 
Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung und Lage der 
Druckanlage trifft die Abwasserbetrieb TEO AöR. 

§ 11  
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 

 
(1) Führt die Abwasserbetrieb TEO AöR aus technischen oder wirtschaftli-

chen Gründen die Entwässerung mittels eines Druckentwässerungsnet-
zes durch, hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten auf seinem 
Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung aus-
reichend bemessenen Druckpumpe (einschließlich Steuerungstechnik 
und Stromversorgungseinrichtung) sowie die dazugehörige Druckleitung 
bis zur Grundstücksgrenze herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, 
Instand zu halten und gegebenenfalls zu ändern und zu erneuern. Die 
Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung und Lage der Druckan-
lage trifft die Abwasserbetrieb TEO AöR. 

 
Artikel VII Artikel VII 

§ 12 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser 

aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ablaufstellen un-
terhalb der Rück-stauebene (in der Regel die Straßenoberkante) durch 
funktionstüchtige sowie geeignete Rückstausicherungen gemäß den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Die Rückstausi-
cherung muss jederzeit zugänglich sein und so errichtet und betrieben 
werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und der Funkti-
onstüchtigkeit der Anschlussleitung durch den Anschlussnehmer mög-
lich ist. 

 
 
 

§ 12 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(3)    Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus 

dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ablaufstellen unterhalb 
der Rück-stauebene (in der Regel die Straßenoberkante) durch funktions-
tüchtige sowie geeignete Rückstausicherungen gemäß den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik einzubauen. Die Pflicht zum Einbau einer 
Rückstausicherung gilt für alle Grundstücke, d.h. auch für solche Grund-
stücke, bei denen in der Vergangenheit noch keine Rückstausicherung 
eingebaut worden ist oder satzungsrechtlich hätte bereits eingebaut wer-
den müssen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein und 
so errichtet und betrieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zu-
standes und der Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung durch den An-
schlussnehmer möglich ist. 
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(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grund-

stück hat der Grundstückseigentümer einen geeigneten Kontrollschacht 
auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes an der Grundstücks-
grenze einzubauen bzw. im Gebiet der Gemeinde Ostbevern den ent-
sprechenden Einbau zu dulden. Wird die Anschlussleitung erneuert oder 
verändert, so hat der Grundstückseigentümer nachträglich einen Kon-
trollschacht auf seinem Grundstück erstmals einzubauen, bzw. im Ge-
biet der Gemeinde Ostbevern den entsprechenden Einbau zu dulden, 
wenn dieser zuvor nicht eingebaut worden war. In Ausnahmefällen kann 
auf Antrag des Grundstückseigentümers von der Errichtung eines Kon-
trollschachtes außerhalb des Gebäudes abgesehen werden. Der Kon-
trollschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine 
Überbauung, Übererdung oder Bepflanzung des Kontrollschachtes ist 
unzulässig. 

 
 
(4a) Wird ein Kontrollschacht abweichend von § 2 Nr. 6 b) aufgrund der örtli-

chen Gegebenheiten, insbesondere bei Grenzbebauung, zwischen der 
privaten Grundstücksgrenze und dem öffentlichen Sammler verbaut, 
gehört der jeweilige Kontrollschacht in allen Gebieten außer Ostbevern 
nicht zur öffentlichen Grundstücksanschlussleitung. Die TEO AöR behält 
sich in einem solchen Fall jedoch vor, die Herstellung, Erneuerung, Be-
seitigung, Veränderung sowie die laufende Unterhaltung an dem Kon-
trollschacht gegen Kostenersatz nach § 10 KAG NRW durchzuführen. 

 
 
(5) Bei Errichtung oder nach Aufforderung durch den Abwasserbetrieb im 

Bestand wird die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausfüh-
rung der Anschlussleitungen bis zum Kontrollschacht sowie die Lage 
und Ausführung des Kontrollschachtes durch die Abwasserbetrieb TEO 
AöR bestimmt. Bei gewerblichen Abwässern müssen die Kontroll-
schächte eine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf aufweisen, um 
Probeentnahmen zu erleichtern. 

  

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grund-

stück hat der Grundstückseigentümer einen geeigneten Kontrollschacht 
auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes an der Grundstücks-
grenze nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzubau-
en bzw. im Gebiet der Gemeinde Ostbevern den entsprechenden Ein-
bau zu dulden. Wird die Anschlussleitung erneuert oder verändert, so 
hat der Grundstückseigentümer nachträglich einen Kontrollschacht auf 
seinem Grundstück erstmals nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik einzubauen, bzw. im Gebiet der Gemeinde Ostbevern den 
entsprechenden Einbau zu dulden, wenn dieser zuvor nicht eingebaut 
worden war. In Ausnahmefällen kann auf Antrag des Grundstückseigen-
tümers von der Errichtung eines Kontrollschachtes außerhalb des Ge-
bäudes abgesehen werden. Der Kontrollschacht muss jederzeit frei zu-
gänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung, Übererdung oder Be-
pflanzung des Kontrollschachtes ist unzulässig. 

 
(4a) Wird ein Kontrollschacht abweichend von § 2 Nr. 6 b) aufgrund der örtli-

chen Gegebenheiten, insbesondere bei Grenzbebauung, zwischen der 
privaten Grundstücksgrenze und dem öffentlichen Sammler verbaut, 
gehört der jeweilige Kontrollschacht in allen Gebieten außer Ostbevern 
nicht zur öffentlichen Grundstücksanschlussleitung. Die Abwasserbe-
trieb TEO AöR behält sich in einem solchen Fall jedoch vor, die Herstel-
lung, Erneuerung, Beseitigung, Veränderung sowie die laufende Unter-
haltung an dem Kontrollschacht gegen Kostenersatz nach § 10 KAG 
NRW durchzuführen. 

 
(5) Bei Errichtung oder nach Aufforderung durch die Abwasserbetrieb TEO 

AöR im Bestand wird die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische 
Ausführung der Anschlussleitungen bis zum Kontrollschacht sowie die 
Lage und Ausführung des Kontrollschachtes durch die Abwasserbetrieb 
TEO AöR bestimmt. Bei gewerblichen Abwässern müssen die Kontroll-
schächte eine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf aufweisen, um 
Probeentnahmen zu erleichtern. 

 



Anlage 1 zur SVL TEO 2023/012 

 10 

(9) Die Genehmigung des Anschlusses kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden, insbesondere kann die Einleitungsmenge von Nieder-
schlagswasser begrenzt werden, wenn eine Erhöhung der bebauten o-
der befestigten Flächen von einem Grundstück oder von mehreren 
Grundstücken nach Absatz 8, von denen Niederschlagswasser in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden soll, 50 Prozent über-
schreitet und die Ableitung dieses Niederschlagswassers auf Grund der 
hydraulischen Leitungsfähigkeit der Abwasserkanäle oder der Vorflut 
dienenden Gewässer nur begrenzt möglich ist. 

 

(9) Die Genehmigung des Anschlusses kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden. Insbesondere kann die Einleitungsmenge von Nieder-
schlagswasser begrenzt werden, wenn z.B. eine Erhöhung der bebauten 
oder befestigten Flächen von einem Grundstück oder von mehreren 
Grundstücken nach Absatz 8, von denen Niederschlagswasser in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden soll, erfolgen soll oder 
die Ableitung dieses Niederschlagswassers auf Grund der hydraulischen 
Leitungsfähigkeit der Abwasserkanäle oder der Vorflut dienenden Ge-
wässer nur begrenzt möglich ist. 

 
Artikel IIX Artikel IIX 

§ 15 
Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 
(Selbstüber-wachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW 2020). 
Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 
LWG NRW so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen an 
die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 
LWG NRW gegenüber der Abwasserbetrieb TEO AöR. 

 
(2) Das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung ist in einer Beschei-

nigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2020 zu dokumentieren. 
Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw 
NRW 2020 genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst 
Anlagen ist der Abwasserbetrieb TEO AöR auf Verlangen durch den 
Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten vorzulegen.  

 

§ 15 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitun-

gen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 
(Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - SüwVO Abw NRW). Pri-
vate Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 
LWG NRW so zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben, dass die 
Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hier-
zu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Abwasserbetrieb 
TEO AöR.  

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen 

dürfen nur durch anerkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw 
NRW durchgeführt werden. 

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugäng-

lich verlegte private Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten 
von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Niederschlagswas-
ser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte 
oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige 
Einsteigschächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen 
von der Prüfpflicht sind nach§ 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Abwasser-
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leitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser die-
nen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass 
austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- 

und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen 
ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 1 
SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 
Abs. 7 SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private Abwasserlei-
tungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach ih-
rer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und 
Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für 
bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 
2 bis § 8 Abs. 5 SüwVO Abw NRW. Legt die Abwasserbetrieb TEO 
AöR darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen 
Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch die Abwas-
serbetrieb TEO AöR hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unter-
richtungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) infor-
miert. Das gleiche gilt, wenn die Abwasserbetrieb TEO AöR Satzun-
gen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fortführt. 

 
(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen gemäß § 9 Abs. 1 SüwVO 

Abw NRW nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
durchgeführt werden. 

 
(6) Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zu-

stands- und Funktionsprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 
der SüwVO Abw NRW zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheini-
gung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW genannten Anlagen 
beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Abwasserbe-
trieb TEO AöR auf Verlangen durch den Grundstückseigentümer oder 
Erbbauberechtigten vorzulegen. 

 



Anlage 1 zur SVL TEO 2023/012 

 12 

(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und 
Funktionstüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO 
Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbeschei-
nigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen ent-
sprochen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben 

sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche 
Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw 
NRW kann die Abwasserbetrieb TEO AöR gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 
SüwVO Abw NRW nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall ent-
scheiden. 

 
Artikel IX Artikel IX 

§ 20 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die 

Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der 
 

1. berechtigt oder verpflichtet ist, dass auf den angeschlossenen 
Grundstücken anfallende Abwasser abzuleiten (also insbesondere 
auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) oder 

2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 
 

§ 20 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die 

Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der 
 

1. als Nutzungsberechtigter des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG 
NRW berechtigt oder verpflichtet ist, dass auf den angeschlosse-
nen Grundstücken anfallende Abwasser abzuleiten (also insbeson-
dere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) oder 

2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 
 

Artikel X Artikel X 
§ 23 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 


